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Anordnung
über die Gründung der „Landwirtschafts- und 

Gartenbauausstellung der Deutschen 
Demokratischen Republik“.

Vom 11. Juli 1956

Zur Verbesserung des landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Ausstellungs’wesens wird folgendes an
geordnet: * '.

§ 1
(1) Die mit Wirkung vom 1. Januar 1956 errichtete 

„Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung der Deut
schen Demokratischen Republik“ ist juristische Person. 
Ihr Sitz ist Leipzig-Markkleeberg.

(2) Die „Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung 
der Deutschen Demokratischen Republik“ ist Haus
haltsorganisation. Ihre Mittel werden im Haushalt 
der Republik bei dem Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft veranschlagt.

§ 2

Die „Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung der 
Deutschen Demokratischen Republik“ ist dem Minister 
für Land- und Forstwirtschaft unmittelbar unterstellt.

§ 3
(1) Der „Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung 

der Deutschen Demokratischen Republik“ ist das Ge
lände, einschließlich der auf ihm befindlichen Ge
bäude, sowie das gesamte lebende und tote Inventar 
des Volkseigenen Betriebes „Ausstellung Markklee
berg“ in Rechtsträgerschaft zu übertragen.

(2) Die „Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung 
der Deutschen Demokratischen Republik“ übernimmt 
alle nach deni Kontrollbericht vom 31. Dezember 1955 
bei dem Volkseigenen Betrieb „Ausstellung Mark-» 
kleeberg“ ausgewiesenen Aktiven und Passiven.

< * . •
§ 4

Struktur, Aufgaben und Tätigkeit der „Landwirt
schafts- und Gartenbauausstellung der Deutschen 
Demokratischen Republik“ werden durch das Statut 
(Anlage) geregelt.

■f § 5
Der Struktur- und Stellenplan der „Landwirt

schafts- und Gartenbauausstellung der Deutschen 
Demokratischen Republik“ ist nach den Bestimmungen 
des Beschlusses vom 12. April 1956 über die Neu
regelung des Stellenplanwesens (GBl. I S. 341) auf
zustellen und zu bestätigen.

-*

§ 6
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. die Anordnung vom 12. Januar 1953 über die 

Gründung des Volkseigenen Betriebes „Ausstellung 
Markkleeberg“ (GBl. S. 82);

2. das Statut vom 20. Juni 1953 für den Volkseigenen 
Betrieb „Ausstellung Markkleeberg“ (ZB1. S. 296).

Berlin, den 11. Juli 1956
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

R e i c h e l t
Minister


